
9.*Absehen von Strafe irnJugendstrafrecht

StGB § 60;JGG §§ 2,5

1. § 60 StGB ist auch imJugendstrafrecht anwendbar.
2. Unter den Voraussetzungen dieser Bestimmung hat der

Richter auch von Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln ab
zusehen (im Anschluß an BayObLGSt 1961, 171).
BayObLG, Beseht. v. 26.6. 1991 - RReg. 1 St 119/91 (Abgedruckt mit
Sachverhalt und Gründen in NStZ 1991,584)

Anmerkung: Nach nahezu einhelliger Ansicht! ist ein Abse
hen von Strafe gemäß § 60 StGB - herrschender Ansicht zufolge
Ausdruck einer poena naturalis2 bzw. des "Schon-bestraft
Seins"3 - auch im Jugendstrafrecht möglich. Insoweit scheint die
ausfUhrlich begründete Entscheidung des BayObLG nicht viel
Neues zu bringen.
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1. Allerdings vertritt Terdenge die Auffassung, § 60 StGB sei
"sicher ... durch die Spezialvorschriften des JGG ausgeschlos
sen"4. Terdenge begründet seine Ansicht damit, die Anwendung
scheitere "wohl" daran, daß § 1811 JGG die Strafzumessung fUr
Jugendliche nach anderen Grundsätzen vorschreibt als § 46 StGBs

- was dann erst recht fUr Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel
gelten müßte. Dieses Argument will das BayObLG durch den
Hinweis widerlegen, daß auch gegen einen Jugendlichen die Ver
hängung einer Sanktion aufgrund der Tatfolgen offensichtlich
verfehlt sein kann. Diese Begründung kann jedoch nicht vollauf
überzeugen. Denn das Erfordernis, daß eine Sanktion"verfehlt"
sein muß, besagt nichts hinsichtlich der weiteren Voraussetzung
des § 60 StGB, nämlich daß vom Täter eine Strafe von höchstens
1 Jahr "verwirkt" sein darf. Es ist jedenfalls theoretisch ohne
weiteres denkbar, daß die Verhängung einer Strafe offensichtlich
verfehlt erscheint, obwohl an sich eine Freiheitsstrafe von mehr
als 1 Jahr verwirkt ist6

• Hassemer bildet hierzu das Beispiel des
Räubers, der sich bei einem Überfall eine schwere Rückgratver
letzung zuzieht, die ihn an weiterer krimineller Betätigung hin
dere. Ohne in die umstrittenen Einzelheiten gehen zu wollen,
läßt sich doch sagen, daß das "Verwirktsein" mehr von der Tat
schuld, das "VerfeWtsein" mehr von den (präventiven) Straf
zwecken bestimmt wird8

Erkennt man somit an, daß die Einjahresgrenze in § 60 StGB
eine kriminalpolitische Entscheidung des Gesetzgebers dahinge
hend darstellt, das Absehen von Strafe normativ auf Taten zu
begrenzen, die im konkreten Fall nicht der schweren Kriminalität
zuzuordnen sind, erweist es sich als gar nicht so einfach, die
Ansicht von Terdenge zu widerlegen. Denn dann ist hier mit der
Strafzumessungsvorschrift des § 1811 JGG tatsächlich kein Maß
stab zu finden. Man wird diese Hürde nur überspringen können,
indem man im Jugendstrafrecht lediglich im Falle der "Verwir
kung" von Jugendstrafe von mehr als 1Jahr wegen Schwere der
Schuld gemäß § 1711 Alt. 2 JGG ein Absehen von Strafe aus
schließt. Für die gelegentlich befürwortete Unanwendbarkeit
von § 60 StGB auf Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregeln9 be
steht insoweit - in Übereinstimmung mit dem BayObLG - keine
Grundlage.

2. Nicht weniger schwierig stellt sich jedoch die Frage dar,
wann im Jugendstrafrecht eine Sanktion offensichtlich" verfeWt"
ist. Im Erwachsenenstrafrecht geht man hier unproblematisch
davon aus, daß eine Strafe unter keinem der fUr sie maßgebenden
Gesichtspunkte eine sinnvolle Funktion mehr haben dürfte lO

Wenn man dies auf das Jugendstrafrecht überträgt, kommt es
zuvörderst darauf an, ob eine Strafe noch erzieherisch geboten
ist. § 60 StGB mutierte dann zum "Schon-erzogen-Sein".

Folgt man diesem Gedanken, so fragt es sich, ob dann nicht in
der Tat Vorschriften im JGG § 60 StGB verdrängen. Denn
§§ 45 11, 47 I Nr. 2 JGG sehen einen Verfolgungsverzicht u. a.
dann vor, wenn "eine erzieherische Maßnahme bereits durchge
führt oder eingeleitet ist" - wobei es unerheblich sein soll, "wie
auch immer die erzieherische Maßnahme zustande gekommen
sein mag"lI. Sieht man genauer hin, so erscheinen diese Regelun
gen zudem weitergehender zu sein als die Normen des Erwach
senenstrafrechts: Vor Anklageerhebung kann der Staatsanwalt
gemäß § 45 11 JGG ohne Beteiligung des Gerichts das Verfahren
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einstellen; § 153 biStPO, der insoweit fur dieses Verfahrenssta
dium § 60 StGB ergänzt, verlangt dagegen die richterliche Zu
stimmung. Für die Zeitspanne bis zum Beginn der Hauptver
handlung bestehen - vgI. § 47 12 und 11 JGG i. V. mit § 153b 11
StPO - keine wesentlichen Unterschiede. Während der Haupt
verhandlung scheint zunächst einmal, worauf auch das BayObLG
hinweist, § 60 StGB den Angekl. insofern besser zu stellen, als
§ 4711JGG die Zustimmung der StA voraussetzt. Dabei würdigt
das BayObLG allerdings nicht, daß gemäß § 47 JGG das Verfah
ren einzustellen ist, nach § 60 StGB jedoch ein Schuldspruch ver
hängt wird12

3. Im Ergebnis kommt es auf diese Überlegungen jedoch gar
nicht an. Denn das BayObLG hat nicht deshalb die Anwendung
von § 60 StGB vermißt, weil der Angekl. nicht mehr erziehungs
bedürftig sei, sondern deshalb, weil ihn der von ihm verschuldete
Tod seiner Schwester "sein Leben lang belasten wird". Das
BayObLG will § 60 StGB also nach den Kriterien des Erwachse
nenstrafrechts angewendet sehen. Dies kann aber nur aufgrund
des auch vom BayObLG mit herangezogenen Verbots der Be
nachteiligung des jugendlichen Straftäters gegenüber dem er
wachsenen in vergleichbarer Verfahrenslage zulässig sein 13

.

Nun ist ein solches Verbot, wie auch § 2 JGG und § 10 StGB
zeigen, dem geltenden Jugendstrafrecht so absolut nicht zu ent
nehmen 14 Dieser Rechtsgrundsatz wird durch verschiedene Vor
schriften des JGG durchbrachen, die ausdrücklich eine Schlech
tersteIlung des Jugendlichen anordnen l5; es sei exemplarisch auf
die Rechtsmitrelbeschränkungen in § 55 JGG hingewiesen 16. Be
gründet werden die "gewissen Abstriche" von der Gestaltung des
Erwachsenenstrafrechts von ihren Beftirwortern nun bekanntlich
mit der "Durchsetzung des Erziehungsprinzips"l7, das u. a. der
Verfahrensvereinfachung bedürfe18 Das bedeutet nun aber zu
mindest, daß die Ungleichbehandlung höchstens so weit gehen
darf, "wie dies dem Zweck der Altersdifferenzierung gemäß
noch zu rechtfertigen ist"19

Letzteres wird auch - wir kommen zur Anwendbarkeit von
§ 60 StGB zurück - fUr gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht
schwerere Rechtsfolgen von Schaffsteilt/Beulke bejaht, weil Sank
tionen, die vom Betroffenen mehr "gefUrchter" würden, zur Er
ziehungskonzeption des JGG gehörten20

- eine Aussage, die im
Hinblick auf die Genese des heutigen JGG aus dem RJGG von
1943 durchaus plausibel ist21 Eisenberg hält dem entgegen, regel
mäßig verlangten schon erzieherische Gebote, Zurücksetzungen
des Jugendlichen zu vermeiden22

- eine These, die das BayObLG
nun aufgegriffen hat. Unabhängig davon, daß diese Auffassung
einem gewandelten Erziehungsverständnis weitaus eher gerecht
werden dürfte23

, mag jedenfalls in bezug auf § 60 SrGB dieser
Streit dahingestellt bleiben: Die Ausnahmevorschrift bezieht sich
ja gerade auf Fälle, in denen Strafe "unter keinem ihrer Leitge
sichtspunkte eine sinnvolle Funktion hätte,,24, was nicht zuletzt
auch fUr die spezialpräventive Abschreckung zu gelten hatZs.

Jedenfalls im Ergebnis dürfte die Entscheidung des BayObLG
also aufbreite Zustimmung stoßen können.

Priv.-Doz. Dr. Dr. Uwe Scheff7er, Berlin
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